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die Erhöhung der Quote österreichs 
beim Internationalen Währungsfonds 
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Das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst übermittelt anbei in 

25-facher Ausfertigung seine Stellungnahme zum Entwurf eines 

Bundesgesetzes über die Erhöhung der Quote österreichs beim 

Internationalen Währungsfonds. 

Der Entwurf wurde vom Bundesministerium für Finanz'en unter 

der Zahl GZ 00 0112/4-V/1/83 am 6. Mai 1983 der Begutachtung 

zugeleitet. 

Beilage 9. Juni 1983 
Für den Bundeskanzler: 

ADAMOVICH 
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REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESKANZLERAMT 

GZ 600 741/1-V/4/83 

Entwurf eines Bundesgesetzes 
über die Erhöhung der Quote 
österreichs beim Internationalen 
währungsfonds 

Zu GZ 00 0112/4-V/1/83 
vom 6. Mai 1983 

An das 

Bundesministe~ium für Finanzen 

in Wie n 

A-1014 Wien, Ballhausplatz 2 

Tel. (0 22 2) 66 15/0 

Sachbearbeiter 

STANEK 

Klappe 23 25 Durchwahl 

Fernschreib-Nr. 1370-900 

DVA: 0000019 

Bitte in der Antwort die Geschäftszahl 
dieses Schreibens anzuführen. 

Das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst beehrt sich, zu dem 

mit dem o.z. Schreiben übermittelten Entwurf eines Bundes

gesetzes über die Erhöhung der Quote österreichs beim In

ternationalen Währungsfonds mitzuteilen, daß dagegen vom 

Standpunkt des ho. Wirkungsbereiches keine Einwendungen 

bestehen. 

Der § 1 Abs.3 könnte aber besser lauten: "Der Erhöhungsbe

trag ist im Sinne des § 2 des Bundesgesetzes, BGBl.Nr.309/ 

1971, über die Erhöhung der Quote österreichs beim Inter

nationalen Währungsfonds und die übernahme der gesamten 

Quote durch die österreichische Nationalbank zu leisten." 

Unter einem ergehen 25 Ausfertigungen der Stellungnahme an 

das Präsidium des Nationalrates. 

9. Juni 1983 
Für den Bundeskanzler: 

ADAMOVICH 
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